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Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/02/17 94/19/0936 3

Stammrechtssatz

Auch die innere Abneigung eines Asylwerbers (eines vietnamesischen Staatsbürgers) gegenüber dem in seinem

Heimatland herrschenden System reicht nicht für die Annahme des Vorliegens wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung

aus.
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